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Haushaltssatzung 

Beschlussfassung - 21.05.2015

der Gemeinde Markersdorf 

für das Haushaltsjahr 2015

Aufgrund von § 74 der Gemeindeordnung für den Freistaat Sach-
sen (SächsGemO) in der jeweiligen Fassung hat der Gemein-
derat der Gemeinde Markersdorf in der Sitzung am 21.05.2015 
folgende Haushaltssatzung erlassen:

§ 1

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2015, der die für die Er-
füllung der Aufgaben der Gemeinde voraussichtlich anfallenden 
Erträge und entstehenden Aufwendungen sowie eingehenden 
Einzahlungen und zu leistenden Auszahlungen enthält, wird:

Im Ergebnishaushalt mit dem 

- Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge 

 auf  5.354.498,00 EUR

- Gesamtbetrag der ordentlichen 

 Aufwendungen auf 6.699.690,00 EUR

- Saldo aus den ordentlichen Erträgen 

 und Aufwendungen 

 (ordentliches Ergebnis) auf -1.345.192,00 EUR

- Betrag der veranschlagten Abdeckung 

 von Fehlbeträgen des ordentlichen 

 Ergebnisses aus Vorjahren auf 0,00 EUR

- Saldo aus den ordentlichen Erträgen und 

 Aufwendungen einschließlich der

 Abdeckung von Fehlbeträgen des 

 ordentlichen Ergebnisses aus Vorjahren 

 (veranschlagtes ordentliches Ergebnis) 

 auf -1.345.192,00 EUR

- Gesamtbetrag der außerordentlichen 

 Erträge auf 22.100,00 EUR

- Gesamtbetrag der außerordentlichen 

 Aufwendungen auf  30.000,00 EUR

- Saldo aus den außerordentlichen Erträgen 

 und Aufwendungen 

 (Sonderergebnis) auf     -7.900,00 EUR

- Betrag der veranschlagten Abdeckung 

 von Fehlbeträgen des Sonderergebnisses 

 aus Vorjahren auf  0,00 EUR

- Saldo aus den außerordentlichen Erträgen 

 und Aufwendungen einschließlich der 

 Abdeckung von Fehlbeträgen des 

 Sonderergebnisses aus Vorjahren 

 (veranschlagtes Sonderergebnis) auf -7.900,00 EUR

- Gesamtbetrag des veranschlagten 

 ordentlichen Ergebnisses auf    -1.345.192,00 EUR

- Gesamtbetrag des veranschlagten 

 Sonderergebnisses auf      -7.900,00 EUR

- Gesamtergebnis auf     -1.353.092,00 EUR

Im Finanzhaushalt mit dem

- Gesamtbetrag der Einzahlungen aus 

 laufender Verwaltungstätigkeit auf  4.777.180,00 EUR

- Gesamtbetrag der Auszahlungen aus 

 laufender Verwaltungstätigkeit auf 4.889.281,00 EUR

- Zahlungsmittelüberschuss oder -bedarf 

 aus laufender Verwaltungstätigkeit als 

 Saldo der Gesamtbeträge der Einzahlungen 

 und Auszahlungen aus laufender 

 Verwaltungstätigkeit auf     -112.101,00 EUR

- Gesamtbetrag der Einzahlungen aus 

 Investitionstätigkeit auf             393.564,00 EUR

- Gesamtbetrag der Auszahlungen aus 

 Investitionstätigkeit auf             365.794,00 EUR

- Saldo der Einzahlungen und Auszahlungen 

 aus Investitionstätigkeit auf          27.770,00  EUR

- Finanzierungsmittelüberschuss oder 

 -fehlbetrag als Saldo aus dem Zahlungsmittel-

 überschuss oder -fehlbetrag aus laufender 

 Verwaltungstätigkeit  und dem Saldo der 

 Gesamtbeträge der Einzahlungen und Aus-

 zahlungen aus Investitionstätigkeit auf -84.331,00 EUR

- Gesamtbetrag der Einzahlungen aus 

 Finanzierungstätigkeit auf          0,00 EUR

- Gesamtbetrag der Auszahlungen aus 

 Finanzierungstätigkeit auf             269.550,00 EUR

- Saldo der Einzahlungen und 

 Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit 

 auf  -269.550,00 EUR

- Saldo aus Finanzierungsmittelüberschuss 

 oder -fehlbetrag und Saldo der 

 Einzahlungen und Auszahlungen aus 

 Finanzierungstätigkeit als Änderung des 

 Finanzmittelbestandes auf  -353.881,00 EUR

festgesetzt.

§ 2

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen 

Kreditaufnahmen für Investitionen und 

Investitionsförderungsmaßnahmen 

wird auf 0,00 EUR

festgesetzt.

§ 3

ermächtigungen zur Leistung von Inves-

titionen und Investitionsförderungsmaßnahmen, 

der in künftigen Jahren erforderlich ist, 

wird auf 0,00 EUR

festgesetzt.

§ 4

Der Höchstbetrag der Kassenkredite, 

der zur rechtzeitigen Leistung von 

Auszahlungen in Anspruch genommen 

werden darf, wird auf 1.000.000,00 EUR

festgesetzt.

§ 5

Die Hebesätze werden wie folgt festgesetzt

- für die land- und forstwirtschaftlichen 

 Betriebe (Grundsteuer A) auf     320,00 v. H.

- für die Grundstücke (Grundsteuer B) auf  420,00 v. H.

- Gewerbesteuer auf     400,00 v. H.

§ 6

Weitere Festsetzungen

Gemeinde Markersdorf, den 09.07.2015

gez. Th. Knack

Bürgermeister


